
SHK ist seit über 50 Jahren das Kür-
zel für Sanitär, Heizung, Kli-

ma. Es könnte bald auch das Kürzel für 
Sanitär, Heizung, Kältetechnik sein.

Als größte Gruppe des installierenden 
Gewerbes in Deutschland und Europa 

hat das SHK-Hand-
werk bisher in der 
Diskussion über die 
Kältemittelproble-
matik Zurückhal-
tung bewahrt. Als 
seine oberste Inter-
essenvertretung hat 
der Zentralverband 
Sanitär Heizung 
Klima die Anfor-
derungen aus den 
entsprechenden 
Verordnungen ge-
prüft und erfüllt. 
In enger Abstim-
mung mit den zu-
ständigen Behör-
den wurde für sei-

ne Fachbetriebe ein Schulungs- und 
Prüfungskonzept erarbeitet. Dies erfüllt 
– mit behördlicher Anerkennung – alle 
Vorgaben der Chemikalien-Klimaschutz-
Verordnung und der Chemikalien-Ozon-
schicht-Verordnung. Mit dieser Kombi-
nation haben wir eine Alleinstellung 
im Markt zum Vorteil unserer Betriebe. 
So genießt das SHK-Handwerk eine um-
fassende Rechtssicherheit für die Instal-
lation von Klimaanlagen und Wärme-
pumpen.

Das Kältenanlagenbauer-Handwerk, 
das im Übrigen erst 1978 als Vollhand-
werk aus dem Zweiradmechanikerhand-
werk hervorgegangen ist, hat dieses Vor-
gehen seines Schwestergewerks offen-
sichtlich in helle Aufregung versetzt. Seit 
Monaten polemisieren seine Verbands-
vertreter gegen die vom ZVSHK erarbei-
teten Regelungen und versuchen, den 
SHK-Betrieben die Qualifikation für den 
Umgang mit umweltrelevanten Stoffen 
abzusprechen. 

Dabei entbehrt die gebetsmühlenhaft 
vorgetragene Forderung nach einer 240-
Stunden-Schulung für einen Anlagenme-
chaniker SHK jeder sachlichen Grund-

lage. Denn der Verordnungsgeber hat 
bei der Chemikalien-Klimaschutz-Ver-
ordnung bewusst darauf verzichtet, be-
stimmte Schulungsumfänge oder -for-
men vorzuschreiben. Er sieht allein auf 
das Ergebnis. Durch Benennung einzel-
ner Handlungsfelder wurde festgelegt, 
welche Kenntnisse und Fertigkeiten in ei-
ner Prüfung nachzuweisen sind. Er hat 
außerdem geregelt, dass es die für die 
Aus- und Weiterbildung im jeweiligen 
Handwerk zuständigen Innungen sind, 
die beurteilen sollen, welche der gefor-
derten Kenntnisse und Fertigkeiten zu-
sätzlich erworben werden müssen. 

Die Vertreter des Kältebauerhand-
werks verschließen vor diesen Tatsachen 
die Augen. Versuche, sich durch die fach-
liche Diskreditierung eines anderen Ge-
werks vermeintliche Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen, gehören zu den alten 
Zöpfen der Vergangenheit. Der Markt 
hat das Installateur- und Heizungsbau-
er-Handwerk als Kompetenzträger für 
die Installation von Klimaanlagen und 
Wärmepumpen längst etabliert.

Aber eines hat der Bundesinnungs-
verband der Kälteanlagenbauer wohl 
ungewollt bewirkt: Das SHK-Handwerk 
sieht jetzt sehr gründlich auf die Schnitt-
mengen der beiden Gewerke; und stellt 
fest, dass diese ausreichen, um den Ver-
ordnungsgeber guten Gewissens dazu 
aufzufordern, eine handwerksrecht-
liche (Teil-)Verwandtschaft zu erklären. 
Gleichzeitig beabsichtigen wir, der geäu-
ßerten Erwartung des Gesetzgebers nach-
zukommen und die in unserem Kälte-
schein-Lehrgang vermittelten Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Umgang mit Kälte-
mitteln in die reguläre Ausbildung des 
Anlagenmechanikers zu integrieren.

Damit ist ein fachlicher Diskurs mit 
einem klaren Ziel eröffnet. Anstatt nutz-
lose Versuche zu starten, unsere Kurskon-
zepte mittels rechtlicher Abmahnung zu 
stoppen, erwarten wir vernünftige Dis-
kussionsbeiträge zur beabsichtigten Teil-
verwandtschaft. � ∂
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E d i t o r i a l

Das lässt uns nicht mehr 
kalt!


